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Anwendung von § 10 Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und 
Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) bei Planungen, 
Baumaßnahmen und in der Beschaffung 
Anlage: 1  
 
 
Aufgrund wiederholter Hinweise der Recyclingwirtschaft zur Nicht-
Berücksichtigung von Recyclingprodukten bei der öffentlichen Beschaffung 
wird darauf hingewiesen, dass nach § 10 SächsKrWBodSchG „der Freistaat 
Sachsen, die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden sowie sonstige 
juristische Personen des öffentlichen Rechts … vorbildhaft zur Erreichung 
der Ziele der Kreislaufwirtschaft beizutragen [haben]. Diese Ziele sind 
insbesondere bei Planungen und Baumaßnahmen sowie im 
Beschaffungswesen zu beachten. Dazu sind finanzielle Mehrbelastungen 
und Minderungen unwesentlicher Gebrauchseigenschaften in 
angemessenem Umfang hinzunehmen. 
 
Ein Ausschluss von Recyclingmaterial oder -produkten kommt nur 
ausnahmsweise in Betracht und ist nachvollziehbar zu begründen und 
gemäß Gesetzesbegründung zu dokumentieren.“ Zur Information ist die 
Begründung für § 10 SächsKrWBodSchG aus der Drs.-Nr. 6/14477 des 
Sächsischen Landtags in der Anlage enthalten. 
 
Ein Ziel der Kreislaufwirtschaft ist es natürliche Ressourcen zu schonen. 
Dazu ist es notwendig, hochwertige Sekundärrohstoffe durch Recycling zu 
gewinnen und wiedereinzusetzen. Mit § 10 SächsKrWBodSchG soll der 
Einsatz von Recyclingprodukten und -materialien bei Planungen, 
Baumaßnahmen und in der öffentlichen Beschaffung verbessert werden, 
weil diese in vielen Fällen auf Akzeptanzprobleme treffen, obwohl sie 
technisch und funktionell gleichrangig einsatzbar wären wie primäre 
Produkte und Materialien. Bei Recyclingmaterialien, deren Einsatz mit 
besonderen Pflichten verbunden ist (zum Beispiel Ersatzbaustoffe mit 
Anzeigepflichten nach § 22 Absatz 1 Ersatzbaustoffverordnung), ist im 
Einzelfall zu prüfen, ob diese gleichrangig wie primäre Produkte und 
Materialien einsetzbar sind. 
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Hinweis: 
Für weitere Fragen zum Thema nachhaltige Beschaffung in Sachsen gibt es die 
Auftragsberatungsstelle Sachsen e. V., die seit Ende 2023 als „Kompetenzstelle für 
Nachhaltige Beschaffung Sachsen“ agiert (www.nachhaltige-beschaffung.info/ 
DE/Sachsen/sn_node.html). Sie bietet Fortbildungen und individuelle Beratung zu 
Fragen nachhaltiger Beschaffung an (https://www.abstsachsen.de/beratung/, 
https://www.abstsachsen.de/seminare/). 
 
Wir bitten Sie, Ihre nachgeordneten Bereiche entsprechend zu informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
Wolfram Günther 
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